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RS OGH 1965/5/12 7Ob73/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1965

Norm

LiegTeilG §23

LiegTeilG §27

Rechtssatz

Leistungsbegehren auf lastenfrei Abschreibung und Zuschreibung eines (durch Zuklammerung zu dem Grundstück der

beklagten Partei in der Mappe gekennzeichneten) Trennstückes und nicht bloßes Gesuch um Mappenberichtigung,

wenn die beklagte Partei zu einem solchen Gesuch nicht bereit ist.
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7 Ob 73/65
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